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ZEITGESPRÄCH

Zusätzliche Abgaben 
für Ostdeutschland?

In jüngster Zeit häufen sich die Vorschläge, zur Deckung des anhaltenden 
Ressourcenbedarfs Ostdeutschlands zusätzliche Abgaben einzuführen. 

Wie werden die Vorschläge begründet ? Wie sind sie zu bewerten ?

Rudolf Hickel

Programm zur Finanzierung der deutschen Einheit

Die Finanzierung der deutschen 
Einheit stellt eine typische Ge

meinschaftsaufgabe dar. Sie muß 
deshalb im Rahmen eines eigen
ständigen Programms gesichert wer
den. Nach realistischen Schätzun
gen sind über einen Zeitraum von 
zehn Jahren mindestens jährlich 150 
Mrd. DM bereitzustellen. Dieser Jah
resbetrag entspricht der Höhe der in 
diesem Jahr erwarteten öffentlichen 
Nettofinanztransfers von West- nach 
Ostdeutschland.

Die Ausrichtung solch eines Fi- 
nanzierungsgrogramms über zehn 
Jahre zielt auf einen grundlegenden 
Kurswechsel der bisher viel zu kurz
atmigen und damit chaotischen Fi
nanzpolitik. Es richtet sich gegen 
den im Einigungsvertrag fixierten 
Termin, zum 1.1.1995 ein gemein
sames System des Finanzaus
gleichs für Ost- und Westdeutsch
land zu schaffen. Der Finanzaus
gleich zwischen den Ländern bei
spielsweise kann nur dann funktio
nieren, wenn ein gewisses Maß an 
homogener wirtschaftlicher Entwick
lung gegeben ist und wenn es sich

auf einen Spitzenausgleich konzen
triert. Nach 1995 wird jedoch das 
Wirtschafts- und Steuerkraftgefälle 
noch so stark sein, daß ein sich 
intern, durch Geberländer mit über
durchschnittlicher Finanzkraft spei
sender Finanzausgleich gesprengt 
würde. Das derzeitige Volumen des 
Länderfinanzausgleichs von über 4 
Mrd. DM zwischen den alten Bun
desländern müßte, so eine Modell
rechnung, auf ca. 28 Mrd. erhöht wer
den, würden die neuen Bundeslän
der einbezogen. Dieses Volumen 
sprengt die Funktionsfähigkeit die
ses Ausgleichssystems, es sei denn, 
der Finanzausgleich würde mit vie
len Sonderregelungen für Ost
deutschland ausgestattet werden.

Daher ist es vernünftig, ein eigen
ständiges Finanzierungsprogramm 
über zehn Jahre für Ostdeutschland 
einzurichten. Damit wäre auch genü
gend Zeit gewonnen, um die schwie
rigen Probleme einer Reform der Sy
steme des Finanzausgleichs zufrie
denstellend zu lösen. Für die Jahre 
1992 bis 1994 lassen sich die derzeit 
geplanten Mittel des „Fonds Deut

sche Einheit“ innerhalb des hier vor
geschlagenen Finanzierungspro
gramms verrechnen. Dieses Mittel
volumen soll jedenfalls den fünf 
neuen Bundesländern sowie deren 
Gemeinden ohne Zweckbindung zur 
Verfügung gestellt und damit ein 
haushaltspolitischer Gestaltungs
spielraum gesichert werden. Die Er
fahrungen mit dem für 1991 und 
1992 mit insgesamt 24 Mrd. DM aus
gestatteten „Gemeinschaftswerk: 
Aufschwung Ost“ sind recht gut. Da
durch wurden Programmittel zweck
gebunden für arbeitsmarkt-, Infra
struktur- und industriepolitische 
Maßnahmen in Ostdeutschland zur 
Verfügung gestellt. Dem Grundge
danken nach wird mit dem hier vor
geschlagenen Finanzierungspro
gramm das „Gemeinschaftswerk“ 
auf zehn Jahre ausgedehnt und vom 
Volumen her erheblich ausgeweitet.

Im Mittelpunkt dieses Finanzie
rungsprogramms steht die wichtige 
Frage, mit welchen Instrumenten die 
notwendigen Mittel aufgebracht wer
den sollen. Bei den hier unterbreite
ten Instrumenten steht der Grund
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satz der Verteilungsgerechtigkeit der 
Lasten sowie die Stabilitätskonfor
mität im Vordergrund. Auf Dauer ist 
ein Finanzierungskonzept nur trag
bar, wenn bei der Lastverteilung viel 
stärker die Einkommens- und Ver
mögensverteilung die Richtung be
stimmen. Nur so kann auch jene Ak
zeptanz der Finanzierung Ost
deutschlands zurückgewonnen wer
den, die durch die bisherige Abga
benpolitik, die zu einer sozialen 
Schieflage geführt hat, verlorenge
gangen ist.

Die Ausrichtung an sozialen Krite
rien heißt aber auch, die ostdeutsche 
Bevölkerung wegen des Einkom
mensgefälles zumindest in der An
fangsphase nicht an der Finanzie
rung dieses Programms zu beteili
gen. Diesem Grundsatz entspricht 
die zum 1.1. 1993 In Kraft tretende 
Erhöhung des Normalsatzes der 
Mehrwertsteuer von 14 auf 15% 
nicht. Die dadurch ausgelösten Bela
stungen fallen in Ostdeutschland 
wegen der hohen Konsumquote der 
privaten Haushalte deutlich stärker 
als im Durchschnitt Westdeutsch
lands aus, denn der unveränderte 
untere Steuersatz von 7% trifft nur für 
wenige Güter und Dienstleistungen 
zu. Die nachfolgend unterbreiteten 
Finanzierungsvorschläge ermögli
chen es, die sozial unausgewogene 
und stabilitätspolitisch inkonforme 
Erhöhung der Mehrwertsteuer wie
der rückgängig zu machen.

Zum sozialen Konsens über die 
Finanzierung der deutschen Einheit 
gehört schließlich der Verzicht auf 
künftige Senkungen der Unterneh
mensteuern. Die Bundesrepublik ist 
kein Hochsteuerland. Dies zeigen 
internationale Vergleiche, die die 
Steuersätze und die besonders vor
teilhaften Möglichkeiten der Reduk
tion des zu versteuernden Einkom
mens in Deutschland berücksichti
gen (etwa durch Abschreibungen). 
Dies schließt eine aufkommensneu
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trale Änderung der unternehmeri
schen Besteuerung -  durch den Ab
bau der Substanzbesteuerung -  
nicht aus.

Grundsätzlich ist der Verteilungs
spielraum für die Aufbringung dieser 
150 Mrd. DM pro Jahr gegeben. Eine 
durch die Deutsche Bundesbank vor
gelegte Saldierung der „Exportüber
schüsse“ von West- nach Ost
deutschland (1991: 168,7 Mrd. DM), 
die sich in Westdeutschland als Ein
kommenszuwachs niederschlagen, 
gegenüber den öffentlichen Finanz
transfers zeigt, daß Westdeutsch
land 1991 mit ca. 62 Mrd. DM von der 
deutschen Einigung profitiert hat1. 
Diese saldenmechanischen Zusam
menhänge werden auch in den näch
sten Jahren gelten. Der Abgabenpo
litik kommt damit auch die Aufgabe 
zu, diese „Überschüsse“ zugunsten 
Westdeutschlands in die neuen Bun
desländer zurückzuschleusen.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Rudolf Hickel, 50, 
lehrt Politische Ökonomie an 
der Universität Bremen.

Prof. Dr. Christian Watrin, 61, 
ist Direktor des Instituts für 
Wirtschaftspolitik an der Uni
versität zu Köln und Mitglied 
des Wissenschaftlichen Bei
rats beim Bundesministerium 
für Wirtschaft.

Dr. Winfried Fuest, 45, Lehr
beauftragter an der Unversität 
Bochum, leitet das Referat 
Öffentliche Haushalte, Finan
zen und Steuern, Dr. Rolf Kro- 
ker, 40, leitet die Hauptabtei
lung Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft.

Der vieldiskutierte Vorschlag, die 
deutsche Einheit durch Lohnverzicht 
-e tw a durch das Einfrieren der Tarif
lohnzuwächse auf die Höhe der 
Geldentwertungsrate -  zu finanzie
ren, ist in doppelter Hinsicht wider
sinnig. Verteilungspolitisch würde 
damit die Last einseitig auf die 
Gruppe der abhängig Beschäftigten 
konzentriert. Die Grundidee dieser 
Rezeptur ist jedoch falsch. Der At
tentismus westdeutscher Investoren 
ist nicht auf einen Mangel an eigenen 
Finanzierungsmitteln zurückzufüh
ren. Vielmehr wirken die mangeln
den Absatzchancen nach dem Zu
sammenbruch der internen und ex
ternen Märkte als mächtige Investiti
onsbremse. Die hohen liquiden bzw. 
schnell mobilisierbaren Gelder, die 
die Deutsche Bundesbank auf der
zeit circa 600 Mrd. DM schätzt, sowie 
die ungebrochenen Kapitalexporte 
ins Ausland belegen dies2. Schließ
lich widerspricht dieser Vorschlag 
den Grundlagen der wettbewerbli
chen Wirtschaftsordnung. Es gibt 
unter dem Primat der unternehmeri
schen Investitionsautonomie nicht 
einmal eine ansatzweise Garantie 
dafür, daß die durch Lohnverzicht ge
wonnenen Finanzmittel auch für In
vestitionen in Ostdeutschland ge
nutzt werden. Dazu eignen sich viel
mehr öffentliche Abgaben, die nach 
den Einkommens- und Vermögens
verhältnissen aufzubringen sind.

Für einen Finanzierungsmix

Derzeit läßt sich eine ziemlich 
konfuse Diskussion über die Finan
zierung der deutschen Einheit beob
achten. Die systematische Unter
schätzung des Finanzierungs- und 
Zeitbedarfs, der für die Angleichung 
an die westdeutschen Produktions
und Lebensverhältnisse gebraucht 
wird, führt zu einer Politik der Ad-

1 Monatsberichte der Deutschen Bundes
bank 5/1992.

2 Ebenda.
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hoc-Korrekturen. Auffällig ist, daß Fi
nanzierungsvorschläge, wie etwa die 
Zwangsanleihe, die der Autor bereits 
im März 1990 in dieser Zeitschrift3 
unterbreitet hatte, erst auf bittere 
Ablehnung („sozialistisches Marter
werkzeug“) stießen, jedoch unter 
dem heutigen Druck der Finanznot 
auch von den damaligen Gegnern in 
der Politik propagiert werden.

Der hier vorgeschlagene Finan
zierungsmix konzentriert sich auf 
den Einsatz folgender Instrumente:

□  Die bisher als „Lückenbüßer“ 
eingesetzte Neuverschuldung des 
Staates sollte auf dem Niveau von 
120 bis 150 Mrd. DM mittelfristig sta
bilisiert werden. Ein massiver Abbau 
der Neuverschuldung liefe Gefahr, 
die gesamtwirtschaftliche Entwick
lung Westdeutschlands zu belasten. 
Mit einer stabilitätsorientierten Geld
politik kann dennoch ein weiteres 
Abschmelzen der Kapitalmarktzin
sen bewirkt werden. Abweichungen 
von diesem mittelfristigen Niveau 
der staatlichen Kreditaufnahme soll
ten nur im Ausmaß konjunktureller 
Anforderungen zugelassen werden. 
Dabei ist ohnehin in Erinnerung zu 
rufen, daß über den hier angegebe
nen Rahmen hinaus durch den Kre
ditabwicklungsfonds sowie die Treu
hand- Anstalt mit derzeit nicht kalku
lierbaren Kreditrisiken im Umfang 
von ca. 300 Mrd. DM gerechnet wer
den muß.

□  Kürzungen und Umschichtungen 
der Staatsausgaben sind vorauszu
sehen; insbesondere Kürzungen im 
Rüstungshaushalt um 10 Mrd. DM, 
wovon 5 Mrd. DM für entsprechende 
Fonds zur Konversion in zivile Pro
dukte genutzt werden sollten. Die 
Politik hat bisher nicht die Kraft ge

3 Dieses Instrument ist erstmals ausführlich 
begründet worden durch R. H i c k e l :  
Schwerpunkte und Instrumente eines Sofort
programms, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 70. 
Jg. (1990), H. 3, S. 121 ff.; d e r s . : Instru
mente zur Finanzierung eines „Zukunftspro
gramms deutsche Integration“ , in: Die Neue 
Gesellschaft/ Frankfurter Hefte, 11/1991.

funden, vernünftige Vorschläge zu 
unterbreiten.

□  Streichungen unternehmeri
scher Steuervergünstigungen und 
Finanzhilfen im Subventionshau
shalt, der derzeit insgesamt 130 Mrd. 
DM umfaßt, sind zu berücksichtigen. 
Dabei ist es sinnlos, Kürzungen nach 
dem „Rasenmäherprinzip“ vorzu
nehmen. Die Subventionshaushalte 
müssen durchforstet und nach Krite
rien der „Kosten-Nutzen-Analyse“ 
bewertet werden. Dabei sind die ar
beitsplatzspezifischen Effekte zu be
rücksichtigen. Im Bereich der bisher 
gewährten Abschreibungen lassen 
sich Kürzungen vornehmen.

□  Was derzeit gerne übersehen 
wird: Es geht nicht nur um die Suche 
nach ökonomisch verträglichen Ab
gaben. Zur Finanzierung der deut
schen Einheit gehört es auch, die 
Steuerpraxis an die durch das Steu
errecht vorgegebenen Ziele anzu
passen. So ist es verfassungsrecht
lich dringend geboten, bei der Be
steuerung des Grundvermögens 
endlich die Einheits- an die Ver
kehrswerte heranzuführen.

□  Die Einführung einer Arbeits
marktabgabe für Beamte, Besser
verdienende und Selbständige, die 
im Unterschied zu den Sozialversi
cherungsabgabepflichtigen zur Fi
nanzierung arbeitsmarktpolitischer 
Ausgaben in Ostdeutschland bisher 
nicht herangezogen worden sind, ist 
erforderlich.

□  Der Solidaritätszuschlag, der für 
ein Jahr eingerichtet wurde und 10% 
auf die Einkommen- und Körper
schaftsteuer betrug, sollte durch die 
fünfjährige Erhebung einer Ergän
zungsabgabe von 10% auf die Ein
kommen- und Körperschaftsteuer
schuld mit einer Freigrenze im Rah
men der Einkommensteuer bis zu ei
nem zu versteuernden Jahresein
kommen von 50000/100000 DM (Al
leinstehende/ Verheiratete) über
führt werden. Die Freigrenzen sind

bewußt so festgelegt, daß die Ab
gabe bei den Einkommen der „Fach
arbeiter“ ansetzt. Das Grundgesetz 
sieht eine derartige Ergänzungsab
gabe bereits vor. Eigentlich dürfte 
der Finanzpolitik die Entscheidung 
für diese ergänzende Abgabe nicht 
schwer fallen, denn sie entspricht -  
bis auf die Freigrenzen -  dem „Soli
daritätszuschlag“ . Dabei ist aller
dings nicht zu übersehen, daß die 
damit mobilisierbaren Einnahmen 
mit jährlich ca. 15 Mrd. DM nicht ein
mal den Hauptteil der Einigungsfi
nanzierung ausmachen.

Zwei weitere Instrumente

Über die bisher dargelegten tradi
tionellen Finanzierungsinstrumente 
hinaus sollten angesichts der großen 
finanzpolitischen Herausforderun
gen zwei weitere Instrumente ge
nutzt werden. Eine Finanzierung 
nach dem Modell des Lastenaus
gleichs, der zum Aufbau West
deutschlands genutzt wurde, wird 
hier nicht vorgeschlagen. Die beiden 
Instrumente tragen aber dem richti
gen Gedanken des Bundespräsiden
ten, bei der Lastenverteilung die Ein
kommens- und Vermögensstarken 
stärker zu beteiligen, Rechnung. 
Eine eigenständige Vermögensab
gabe, die verschiedentlich gefordert 
wird, erübrigt sich dadurch.

□  Vermögensstarke Privathaus
halte sowie die Geschäftsbanken 
sollen zur „Zeichnung von Anleihen“ 
in Abhängigkeit ihres Vermögens
status verpflichtet werden. Die 
Grundlagen sind durch den Autor -  
wie bereits erwähnt -  Anfang 1990 
entwickelt worden. Die Anleihe wird 
nach zehn Jahren nach einem vorher 
festgelegten Tilgungsplan zurückbe
zahlt. Während dieser zehn Jahre er
folgt eine Verzinsung in Höhe der 
Veränderung des Indexes für die Le
benshaltungskosten (Geldentwer
tung). Das aufzubringende „Opfer“ 
der vermögenden Privathaushalte 
und Banken würde sich somit auf ei
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nen Zinsverlust beschränken, der 
sich aus der Differenz zwischen den 
üblichen langfristigen Kapitalmarkt
zinsen (derzeit 8,5%) gegenüber der 
Inflationsrate ergibt. Der Einwand, 
damit würden anderweitig angelegte 
Sparmittel umgebucht, trifft nicht zu. 
So könnten beispielsweise die Groß
banken dazu veranlaßt werden, ihr 
Auslandsengagement zugunsten 
der Finanzierung der deutschen Ein
heit zurückführen.

□  Ein weiteres innovatorisches In
strument der Finanzierung der deut
schen Einheit stellt die Einführung 
einer Investitionsabgabe dar. West
deutsche Unternehmen (mit Aus
nahme der Banken, die unter die 
Zeichnungspflicht einer Anleihe fal
len), erbringen eine Abgabe von 
etwa 1,5% auf ihre Bruttowertschöp
fung. Die dadurch mobilisierbaren 
Einnahmen (pro Jahr ca. 20 Mrd. 
DM) werden zur Sanierung der ost
deutschen Wirtschaft genutzt4. Mit 
dieser Abgabe wird jedoch zugleich 
eine regionalpolitische Lenkung an
gestrebt. Soweit die westdeutschen 
Unternehmen in Ostdeutschland in
vestieren, können sie von dieser In
vestitionsabgabe befreit werden. Da
mit wird per „sanfter“ Lenkung die

4 Eine detaillierte Darstellung findet sich in 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: 
Memorandum '91: Gegen Massenarbeitslo
sigkeit und Chaos-Aufbaupolitik in Deutsch
land, Köln 1991, S. 267 f.

westdeutsche Investitionsbereit
schaft in den neuen Bundesländern 
gestärkt.

Dieser Vorschlag orientiert sich 
am „Gesetz über die Investitionshilfe 
der gewerblichen Wirtschaft“ vom 7. 
1. 1951. Damals wurden ca. 1 Mrd. 
DM durch die gewerbliche Wirtschaft 
aufgebracht und zum Aufbau des 
Kohiebergbaus, der eisenschaffen
den Industrie sowie der Energiewirt
schaft zur Verfügung gestellt. Die 
Bemessungsgrundlage bildete die 
Summe der Gewinne der Gewerbe
betriebe im Rahmen der Veranla
gung von 1950 und 1951 nach den 
Vorschriften des Einkommen- und 
Körperschaftsteuergesetzes (zuzüg
lich 4% der Umsätze in 1951/52). 
Von der Bemessungsgrundlage wur
den jeweils 3,5% für 1951 und 1952 
erhoben. Die erzielten Mittel aus die
ser Abgabe wurden einem eigens 
geschaffenen Fonds „Industriekre- 
ditbank-Sondervermögen-lnvestiti- 
onshilfe“ zur Verfügung gestellt. In
teressanterweise erhielten die Auf
bringungspflichtigen über diesen 
Fonds Forderungsrechte in Form von 
Aktien oder Wandelschuldverschrei
bungen gegenüber den unterstütz
ten Unternehmen. Die Zuteilung er
folgte über den Fonds, der bei der 
Verteilung dieser Vermögenswerte 
auf einen Risikoausgleich achtete.

Von einer Illusion, die die Eini
gungsdokumente noch inhaltlich be

einflußt hat, muß Abschied genom
men werden: Die deutsche Einigung 
läßt sich in den nächsten Jahren 
nicht aus Wachstumsgewinnen in 
Ostdeutschland finanzieren. Des
halb ist eine solidarische Finanzpoli
tik gefordert, die dafür Sorge trägt, 
daß die Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse den Ausgangs
punkt der unterschiedlichen Bela
stung bilden. Der Bundespräsident 
hat dies klar gesehen und mit seiner 
Forderung nach einem Lastenaus
gleich auch zum Ausdruck gebracht. 
Die Umverteilungsanforderungen 
aus dem Prozeß der deutschen Eini
gung müssen transparent gemacht 
werden, um wirklich eine Basisfür ei
nen „sozialen Konsens“ zu finden.

Bisher konzentrieren sich im Rah
men der Finanzierung der deutschen 
Einheit die Lasten auf die Sozial- 
und Arbeitseinkommensbezieher in 
Westdeutschland, während in Ost
deutschland der Preis von denjeni
gen, die arbeitslos und von Sozial
einkommen abhängig sind, bezahlt 
wird. Soll das historische Projekt 
deutsche Einigung gelingen, dann 
müssen Gerechtigkeitsprinzipien die 
Politik der Lastenverteilung bestim
men. Auf dieser Grundlage gilt es 
ordnungs- und finanzpolitischen Mut 
jenseits der Beschwörung von 
Marktkräften zu entwickeln, um die 
sozial-ökonomischen Lebens- und 
Produktionsverhältnisse in Ost
deutschland zügig zu verbessern.

Christian Watrin

Die Wachstumsdynamik darf nicht geschwächt werden

T rotz aller hoffnungs- und mutma
chenden Ankündigungen der 

letzten zehn Monate ist die Entwick
lung in den neuen Bundesländern
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noch nicht in jenen Wachstumspfad 
eingemündet, der in absehbarer Zeit 
die Wohlstandsunterschiede zwi
schen Ost und West nachhaltig zu

reduzieren verspricht. Das ist für 
viele angesichts der sich auftürmen
den öffentlichen Schulden ein hinrei
chender Grund, das Heil in zusätzli

Wl RTSCHAFTSDIENST 1992/VII



ZEITGESPRÄCH

chen Steuer- und Abgabenerhöhun
gen zu sehen. Wäre die Bundesre
gierung gut beraten, wenn sie diesen 
Vorschlägen folgte und entweder 
eine neue Solidaritätsabgabe oder 
eines der anderen Instrumente (Ar
beitsmarktabgaben, Vermögensab
gaben, Strafsteuern oder Zwangsan
leihen) einführte?

Um es vorwegzuschicken: Das 
Wiederaufbauproblem im Osten 
Deutschlands kann nur in der wirt
schaftlichen Expansion gelöst wer
den. Niedriges Wirtschaftswachstum 
oder gar Stagnation würden die in 
der jetzigen Situation angelegten 
Verteilungskonflikte verschärfen, ja 
sie vielleicht unbeherrschbar ma
chen. Für die Wirtschaftspolitik folgt 
daraus, daß sie alles unterlassen 
muß, was die Wachstumsdynamik 
und die Bereitschaft zu sparen und 
zu investieren schwächt oder was 
das private Kapital, auf dessen Zu
wanderung es entscheidend an
kommt, vertreibt.

Steuererhöhungen müssen daher 
generell unter Wachstumsaspekten 
gesehen werden. Auch wenn sie 
kurzfristig Entlastungen bei den 
Haushaltsdefiziten bringen, ihre Op
portunitätskosten im volkswirt
schaftlichen Sinne sind auf jeden 
Fall hoch. Sie sind vor allem dann zu 
hoch, wenn sie die Wachstumsrate 
herunterdrücken.

Grenzen von Steuererhöhungen

Auch die so oft angemahnte faire 
Verteilung der Lasten aus der deut
schen Wiedervereinigung ist aus 
diesem Blickwinkel zu sehen. Abge
sehen davon, daß das „Teilen“ im 
laufenden und im vergangenen Jahr 
bereits durch das Ausbleiben realer 
Verbesserungen bei den Löhnen 
stattgefunden hat, wird von den Bür
gern durchaus gesehen, daß auch 
die Neuverschuldung der öffentli
chen Haushalte, die angeblich eine 
schmerzfreie Finanzierung der ver

einigungsbedingten Mehrausgaben 
ermöglichen soll, sich tatsächlich in 
künftigen Belastungen nieder
schlägt. Denn angesichts der 
schnellen Schuldenzunahme ist ab
zusehen, daß in naher Zukunft in be
trächtlichem Umfang Steuern erho
ben oder umgeschichtet werden 
müssen, um die Ansprüche der 
Staatsgläubiger im In- und Ausland 
zu bedienen. Auch Im Hinblick dar
auf sollten Steuererhöhungen -  jen
seits ihrer üblichen negativen Wir
kungen auf Beschäftigung und Inve
stition -  gerade Im gegenwärtigen 
Zeitpunkt auch unter dem Aspekt ge
sehen werden, ob sie nicht generell 
an Grenzen stoßen, die weder mit 
präsidialem Zureden noch mit Soli
daritätsappellen zu überwinden 
sind. Es ist damit zu rechnen, daß sie 
beträchtliche Ausweichhandlungen 
provozieren.

Zudem kann nicht ausgeschlos
sen werden, daß die Lage der öffent
lichen Haushalte in Zukunft so deso
lat wird, daß jene Kombination von 
Steuer-, Abgaben- und Verschul
dungsfinanzierung sich als nicht 
mehr tragfähig erweist, die bisher zur 
Bewältigung der Aufgaben in den 
neuen Bundesländern gewählt
wurde. Das Ist der Fall, wenn uner
wartete Einnahmeausfälle entstehen 
oder die Zinsen für die Bundesrepu
blik an den nationalen und internatio
nalen Finanzmärkten kräftig steigen 
oder wenn die in der Entwicklung an
gelegten Risiken (hohe Bürgschafts
leistungen aus Lieferungen an ehe
malige RGW-Länder, beachtliche 
Hilfsleistungen an osteuropäische 
Länder oder Destabilisierungen im 
politischen Raum) uns überrollen.

Aber selbst ohne zusätzliche dra
matische Verschlechterungen ist 
schon beim gegenwärtigen Stand -  
vor allem angesichts der absehbaren 
Entwicklung im Bereich der Neben
haushalte (Treuhandanstalt, Kredit
abwicklungsfonds) -  die Schulden
dynamik so hoch, daß sie alles bis

her Bekannte in den Schatten stellt. 
In den nächsten vier bis fünf Jahren 
muß gegenüber dem Ausgangsjahr 
1989 mit einer Verdoppelung des 
Schuldenstandes und einem Ge
samtbetrag in Höhe von 1,9 Billionen 
DM ausgegangen werden. Entspre
chend wird die Zinslastquote stei
gen, und die öffentlichen Haushalte 
werden in ihrer Gesamtheit schließ
lich immobilisiert. Für sich gesehen 
ist eine solche Entwicklung eher 
wahrscheinlich als unwahrschein
lich. Gerade deshalb ist aber zu fra
gen, ob Steuererhöhungen wirklich 
die richtige Antwort sind.

Problematische Vorschläge

Die Vorschläge weisen im einzel
nen eine erhebliche Streubreite auf. 
Kontraproduktiv und das private Ka
pital verjagend sind die als alterna
tive Finanzierungsquellen propagier
ten „Anleihen mit Zeichnungspflicht“ 
oder Vorschläge zu einer „Investiti
onshilfe“ . Letztere hätte den Charak
ter einer Strafsteuer für diejenigen, 
die nicht in einem politisch er
wünschten Umfang in den neuen 
Bundesländern investieren. Die in 
diesem Zusammenhang so gern be
tonte Parallelität zum Investitionshil
fegesetz von 1952 besteht nicht. Im 
übrigen aber war die damalige Ak
tion nur möglich in einer Wirtschaft 
mit Kapitalverkehrs- und Devisen
kontrollen. Unter heutigen Umstän
den würden die internationalen Fi
nanzmärkte, sobald eine ernstge
meinte öffentliche Diskussion über 
Zwangsanleihen oder Strafsteuern 
aufkäme, darin eine Konkurserklä
rung der deutschen Finanzpolitik se
hen und entsprechend reagieren.

Ebenso problematisch ist auch 
der Versuch, einen neuen Lasten
ausgleich zu lancieren. Schon die 
moralische Begründung fällt schwer. 
Durch die Anerkennung der Erspar
nisse der Ostdeutschen im Rahmen 
der Währungsumstellung wurden 
Ansprüche geschaffen, denen kein
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entsprechender Wert im Kapital
stock gegenüberstand. Folglich ver
birgt sich hinter dem vorgeschlage
nen Lastenausglelch eine Sonder
steuer auf westliche Vermögensbe
stände, die den Marktwert der beste
henden Vermögen mindert. Bei Im
mobilien ist dies verhältnismäßig 
leicht durchzusetzen. Angesichts 
der erheblichen Verzerrungen auf 
dem Wohnungsmarkt hätte dies al
lerdings negative Konsequenzen für 
künftige Investitionen in diesem 
Sektor zur Folge. Wahrscheinlich 
würden sogar über kurz oder lang 
neue steuerfinanzierte Kreditpro
gramme aus der Taufe gehoben, um 
so den ursprünglichen Fehler -  mit 
hohen Regiekosten -  zu korrigieren. 
Werden hingegen mobile Vermö
gensanlagen Gegenstand eines La
stenausgleichs, so hat dies auf ei
nem gemeinsamen europäischen 
und internationalen Kapitalmarkt die 
Folge, daß Kapital in Länder abwan
dert, wo es weniger belastet wird. 
Der Investitionsstandort Deutsch
land würde ein weiteres Mal beein
trächtigt. Vor dem Hintergrund der 
heute weltweit erreichten Kapitalver
flechtung fällt es außerdem schwer, 
sich jene Super-Dirigisten vorzustel
len, die solche Wanderungsbewe
gungen verhindern wollen.

Arbeitsmarktabgaben der Selb
ständigen und Beamten oder Ergän
zungsabgaben für Besserverdie
nende wirken auf die individuelle Lei
stungsbereitschaft. Sollen sie ertrag
reich sein, so müssen sie auch nach 
Ansicht ihrer Befürworter schon bei 
mittleren Einkommen (Facharbei
tern und Meistern) einsetzen. Sie 
würden also auch jene Schichten -  
u.a. im mittleren Management und in 
der Verwaltung -  treffen, deren Lei
stungsbereitschaft für den Auf
schwung Ost dringend erforderlich 
ist. Auch dies ist nicht erwünscht.

Es bleiben also vor allem zusätzli
che Erhöhungen der Indirekten Steu

ern, insbesondere der Mehrwert
steuer. Sie wird -  wohl eher zu Un- 
recht-als regressiv bezeichnet. Ihre 
Erhöhung hätte den Vorteil, daß statt 
der Investition der Konsum der Priva
ten zurückgedrängt würde. Ab 1993 
wird sie auch eingesetzt. Ob aber 
durch eine solche Steuererhöhung 
vermehrt Mittel für öffentliche Inve
stitionen im Osten zur Verfügung 
stehen, das hängt von der Verwen
dung der zusätzlichen Mehreinnah
men ab. Es ist durchaus denkbar, 
daß sie in Besoldungserhöhungen 
bei den öffentlich Bediensteten ver
sickern.

Kurskorrektur geboten

Wie schneidet demgegenüber 
eine Finanzpolitik ab, die versucht, 
im Rahmen der bisherigen „Misch“- 
Finanzierung zu bleiben? Sie muß 
den Akzent auf die Ausgabenseite 
legen. Gemessen an den Alternati
ven verdient sie den Vorzug. Ihre 
Achillesferse Ist ohne Zweifel das 
Ausweichen in eine noch höhere 
Staatsverschuldung. Die gegenwär
tig hier aufgenommenen Mittel ge
hen zu rund zwei Drittel in den öffent
lichen Konsum. Dadurch entstehen 
Besitzstände, die politisch einklag
bar sind. Es sind somit Szenarien 
denkbar, in denen hohe Dauertrans
fers von West nach Ost allmählich 
die Wohlstandsgrundlagen erodie
ren, die diese Transfers ermöglichen. 
Am Ende stünde ein ressourcenver
zehrender Verteilungskampf, der alle 
schädigen würde.

Aus alledem folgt, daß eine gründ
liche wirtschafts- und finanzpoliti
sche Kurskorrektur beim Auf
schwung Ost geboten ist. Sie muß al
lerdings breiter angelegt sein, als die 
gegenwärtige Diskussion über zu
sätzliche Abgaben und Steuern es 
nahelegt. Zu ihr gehört ein angemes
sener ordnungspolitischer Rahmen, 
speziell die schnelle Klärung der Ei
gentumsrechte bei Boden und Pro
duktivvermögen, die Herstellung ei

ner funktionsfähigen Verwaltung, 
aber auch die Freisetzung der Wohl
standspotentiale, die immer noch 
durch Regulierungen gefesselt sind. 
Zu erinnern ist auch an den Vor
schlag der Monopolkommission, 
durch Privatisierung im Westen nicht 
nur kurzfristige Einnahmeverbesse
rungen bei den öffentlichen Haushal
ten zu erzielen, sondern langfristig 
erhebliche Effizienzgewinne zu rea
lisieren.

Im Bereich der öffentlichen Haus
halte bedarf es einer detaillierten 
Revision jeder staatlichen Ausgabe 
und der Bekämpfung jener vielfälti
gen Formen der öffentlichen Ver
schwendung, die zu den Begleitum
ständen der Staatstätigkeit gehört. 
Neben unpopulären Kürzungen 
müssen auf der Ausgabenseite er
hebliche Umschichtungen zu
gunsten von Investitionen stattfin
den. Das alles schließt-was die Be
fürworter von Steuererhöhungen ge
flissentlich übersehen -  eine Lohn
politik ein, die sich besonders in den 
neuen Bundesländern den dort be
stehenden wirtschaftlichen Möglich
keiten anpaßt. Überhöhte Löhne set
zen zusätzlich Arbeitskräfte frei und 
vermehren so die Konsumansprü
che, die sich gegen die öffentlichen 
Haushalte richten. In diesem Zusam
menhang ist auch eine Geldpolitik 
erforderlich, die sich eindeutig am 
Ziel Geldwertstabilität orientiert und 
die den Versuchungen widersteht, 
die mit der von den Befürwortern der 
Steuererhöhung empfohlenen „fis
kalisch und monetär abgestimmten 
Parallelpolitik“ einhergehen.

Reicht die 
Reformfähigkeit aus?

Wirtschaftlich gesehen verlangt 
eine solche Politik nichts Außeror
dentliches. Wahrscheinlich würde 
schon eine reale Wachstumsrate von 
etwa 3% über mehrere Jahre ausrei
chen, um die größten Schwierigkei
ten zu überwinden. Zweifel werden 
jedoch angemeldet, ob demokrati-
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sehe Politiker jene Kraft aufbringen, 
die für eine Korrektur der Haushalts
struktur auf der einen und für eine 
Freisetzung der Wachstumskräfte 
auf der anderen Seite erforderlich 
ist. Und in der Tat malt die Politöko
nomie hier ein düsteres Bild. In ihr 
sind die Politiker sowohl Profiteure 
als auch Gefangene der Interessen
verbände.

Aber ist die Selbstreformfähigkeit 
des demokratischen Gemeinwesens 
wirklich so gering, wie die ökonomi
sche Theorie annimmt? Hat nicht ge

rade die offene Gesellschaft in den 
letzten 40 Jahren genügend Bei
spiele dafür geliefert, daß wesentlich 
größere Gefährdungen erfolgreich 
gemeistert werden konnten? Und 
schließlich: Spricht nicht vieles da
für, daß ein solide finanzierter Auf
schwung Ost, abgestützt durch eine 
marktwirtschaftsfreundliche Politik, 
bessere Wahlaussichten eröffnet als 
eine Politik der Steuererhöhungen, 
die gleichzeitig ein Zurückweichen 
vor den Interessengruppen bedeu
tet?

Die britische Wochenzeitschrift

„The Economist“ wählte für ihren 
jüngst erschienenen Deutschland- 
Survey die hoffnungsvolle Über
schrift „Not as grim as it looks“. Sie 
verwies gleichzeitig auf den dichtge
drängten Wahlkalender des Jahres 
1994. Die Frist für eine wirtschafts- 
und finanzpolitische Wende ist daher 
kurz bemessen. Denn irgendwann in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1993 
wird das für durchgreifende Re
formen notwendige Zusammenspiel 
von Bundesregierung und Opposi
tion sein Ende in den dann dominant 
werdenden Wahlkämpfen finden.

Winfried Fuest, Rolf Kroker

Die Vorschläge sind ökonomisch und/oder 
verfassungsrechtlich problematisch

Knapp zwei Jahre nach Inkrafttre
ten der Wirtschafts-, Währungs
und Sozialunion zeigt sich immer 

klarer, daß Bund, Länder und Ge
meinden in der alten Bundesrepublik 
in einem deutlich höheren Umfang 
Ressourcentransferts für den Wie
deraufbau der fünf neuen Bundes
länder bereitstellen müssen, als die
ses von vielen Politikern und Ökono
men ursprünglich angenommen 
wurde. Im Zusammenhang mit den 
im Zuge der Wiedervereinigung 
zweifellos wachsenden finanzpoliti
schen Problemen häufen sich in 
jüngster Zeit die sicherlich wohlge
meinten Vorschläge zur Finanzie
rung der deutschen Einheit. Eine kri
tische Bestandsaufnahme dieser 
einzelnen Vorschläge zeigt jedoch, 
daß sie primär die distributiven, nicht 
jedoch so sehr die allokativen und 
vor allem konjunkturpolitischen 
Folgewirkungen der jeweiligen Fi
nanzierungsalternativen in den Vor

dergrund stellen. Der folgende Bei
trag soll deshalb den umfangreichen 
Katalog der Finanzierungsvor
schläge kritisch under den oben ge
nannten zusätzlichen Aspekten un
ter die Lupe nehmen, um so bei die
sem Problem zwar nicht zu einer pa- 
reto optimalen, so doch zumindest 
zu einer „second best“- Lösung zu 
gelangen.

Berechnungen verschiedener In
stitute -  Bundesbank1, Forschungs
institute2, Institut der deutschen 
Wirtschaft3 -  zeigen, daß auch im 
laufenden Haushaltsjahr 1992 
Transferzahlungen für die neuen 
Bundesländer in einem Umfang von

' Vgl. Monatsberichte der Deutschen Bun
desbank, 47. Jg., März 1992, S. 15-22.

2 Vgl. Frühjahrsgutachten der Arbeitsge
meinschaft deutscher wirtschaftswissen
schaftlicher Forschungsinstitute 1992, S. 77ff.

3 Vgl. W i n f r i e d  F u e s t ,  R o l f  K r o k e r :  
Transferzahlungen an die neuen Bundeslän
der, in: iw-trends 3/91 und 4/92.

160- 180 Mrd. DM geleistet werden 
müssen. Im Zuge der Finanzierung 
dieser Transfersumme ist schon im 
Vorfeld der Tarifverhandlungen ein 
heftiger Streit darüber entbrannt, wer 
die Kosten der deutschen Einheit zu 
tragen hat. Dabei geht es primär um 
die erhöhten Steuer- und Sozialbei
träge.

In diesem Zusammenhang muß 
jedoch vorab festgehalten werden, 
daß bislang nur ein geringer Teil der 
Transfers überhaupt über Steuer- 
und Beitragserhöhungen finanziert 
wurde, der größte Teil wurde gedeckt 
über ein forciertes deficit-spending 
(vgl. Tabelle 1). Geht man einmal von 
160 Mrd. DM Transfers aus, dann er
rechnet sich ein Kreditfinanzierungs
potential von fast 75%. Nur 28,5 Mrd. 
DM stammen aus „ordentlichen“ 
Einnahmen. Eine Aufteilung dieser
28,5 Mrd. DM auf Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zeigt, daß von einer 
überproportionalen Belastung der
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Arbeitnehmer nicht gesprochen wer
den kann. Auf diese Gruppe entfallen
18,5 Mrd. DM oder 65% der Steuer- 
und Abgabenerhöhungen. Ihr di
rektes Finanzierungspotential ist so
mit niedriger als ihr Anteil am Volks
einkommen (1991: 71,0%).

Die Verteilungswirkungen der 
Staatsverschuldung sind umstritten. 
So wird vordergründig die These ver
treten, die Zinsen auf die öffentliche 
Staatsschuld fließen vor allem den 
Besserverdienenden zu, da vor
nehmlich aus diesem Kreis die öf
fentlichen Schuldtitel gezeichnet 
werden (Transferansatz). Dieser 
Denkansatz ist verkürzt, denn nur in 
dem Maße, wie die erhöhte Staats
verschuldung selbst zu einer Steige
rung des Zinsniveaus beiträgt, kann 
hier ein Vorteil für die Gruppe der 
Geldvermögensbesitzer entstehen. 
Wie hoch das Zinsniveau heute ohne 
die deutsche Vereinigung liegen 
würde, darüber läßt sich allerdings 
trefflich streiten.

Dennoch gibt es derzeit intensive 
Überlegungen, wie dem Staat regu
läre Mehreinnahmen beschafft und 
gleichzeitig aus Gründen der sozia
len Symmetrie vor allem die Vermö
gensbesitzer und Besserverdienen
den herangezogen werden können 
(„Verteilung der Lasten auf die brei
ten Schultern“).

Im Zusammenhang mit der Frage, 
wie die Kosten der deutschen Einheit 
sinnvoll zu finanzieren sind, häufen 
sich in der jüngsten Zeit die Vor
schläge. Hierzu zählen im einzelnen:

□  die Beibehaltung des Solidari
tätszuschlages über den 30. 6. die
ses Jahres hinaus;

□  die Einführung einer Ergän
zungsabgabe für Höherverdienende;

□  die Auflegung einer Zwangsan
leihe für Höherverdienende;

□  die Einführung eines neuen La
stenausgleichs;
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□  die Erhebung einer Investitions
hilf eabgabe;

□  die Beschränkung der Lohnerhö
hungen auf den Anstieg der Lebens
haltungskosten, verbunden mit der 
Verpflichtung der Unternehmen, die 
Investitionen in den neuen Bundes
ländern zu erhöhen.

Beibehaltung des 
Solidaritätszuschlags

Der Mitte vergangenen Jahres 
eingeführte Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 7,5% auf die Einkommen- 
und Körperschaftsteuerschuld hat 
entsprechend der jüngsten Steuer
schätzung vom Mai dieses Jahres 
dem Fiskus 1991 10,5 Mrd.DM Ein
nahmen gebracht. 1992 sollen es 
11,8 Mrd. DM sein.

Da dieses Instrument nach noch 
geltendem Rechtsstand nur noch bis 
zum 30. 6. 1992 in Kraft sein wird, 
würde eine Verlängerung um ein hal
bes Jahr-a lso bis zum 31.12.1992 
-ru nd  12 Mrd. DM Mehreinnahmen 
ergeben. Unter dem rein fiskalischen 
Aspekt scheint der Solidaritätszu
schlag also ein sehr ergiebiges In
strument zu sein. Dem steht jedoch 
der mögliche Vorwurf einer „Steuer
lüge“ entgegen. Unter ökonomi
schen Aspekten ist es jedoch frag
lich, ob die Verlängerung dieses In
struments tatsächlich netto 12 Mrd.

DM an Einnahmen erbringt. Da diese 
Solidaritätsabgabe auch die Ge
winne der Unternehmen und damit 
letztlich auch die Investitionen trifft, 
ist ein Wachstumsverlust vorpro
grammiert, der den fiskalischen Net
toeffekt reduzieren würde. Je Pro
zentpunkt Wachstumsverlust büßen 
die öffentlichen Haushalte Steuer
einnahmen von gut 7 Mrd. DM ein, 
Sozialabgaben nicht mitgerechnet. 
Dies entspricht z.B. dem gesamten 
für 1992 geschätzten Aufkommen 
aus der Vermögensteuer.

Ergänzungsabgabe für 
Höherverdienende

Hier sind unterschiedliche Mo
delle in der Diskussion. Es wird ein
mal quasi die Fortsetzung des Soli
daritätszuschlages für Besserver
dienende mit Einkommen über 
60000 DM/ 120 000 DM (ledig/ver
heiratet) gefordert. Überschlägig auf 
ein volles Jahr gerechnet wären hier
durch 10 Mrd. DM an zusätzlicher 
Einkommen- bzw. Körperschaft
steuer zu erwarten. Eine 1/2jährige 
Verlängerung des Solidaritätszu
schlags für Besserverdienende in 
den oben genannten Einkommens
grenzen würde dann entsprechend 5 
Mrd. DM Mehreinnahmen erbringen.

Eine andere Variante wurde jüngst 
vom SPD-Fraktionsvorsitzenden

Tabelle 1
Finanzierung der Transferzahlungen 1991

Transferzahlungen

Mrd. DM 

ca. 160

in Prozent

Finanziert durch ...

Kredite 120,0 75,0

Haushaltsumschichtungen 10,0 6,2

Steuern/Abgaben 28,5 17,8

davon:

Arbeitnehmer' 18,5 65,0

Arbeitgeber' 10,0 35,0

1 Geschätzte Zahllast (siehe dazu auch A. B a r t h e l , R. K r o k e r :  Wo bleibtdie Solidarität der 
Gewerkschaften?, in: Arbeitgeber, 44. Jg. 1992, S. 359).

Q u e l l e :  Eigene Berechnungen und Schätzungen.
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Tabelle 2
Ergänzungsabgabe für Besserverdienende

(geschätztes Steuermehraufkommen in Mrd. DM)

Prozentsatz' Einkommensgrenze2
ledig/verheiratet

Mehraufkommen 
(ESt und KSt)

5 60/120 7,0
100/200 5,5

7,5 60/120 10,5
100/200 8,5

10,0 60/120 14,0
100/200 11,0

1 Aufschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuerschuld.
2 Steuerpflichtiges Einkommen in TDM.
Q u e l l e :  Eigene Schätzungen.

Hans Ulrich Klose ins Gespräch ge
bracht. Er möchte alle steuerpflichti
gen Einkommen ab 60000 DM/ 
120000 DM mit einer „Zukunfts
steuer“ von 10%zusätzlich belasten. 
Er erwartet von dieser Maßnahme 
Mehreinnahmen in Höhe von 20 Mrd. 
DM jährlich. Diese „Zukunftssteuer“ 
will Klose mit einem nicht näher defi
nierten Bonus für Investitionen in 
den neuen Bundesländern ausstat
ten.

Eine Ergänzungsabgabe für Bes
serverdienende mit einem zu ver
steuernden Jahreseinkommen von 
60 000 DM/ 120 000 DM (ledig/ver
heiratet) wird inzwischen auch aus 
den Kreisen der Sozialausschüsse 
der CDU gefordert. Auch hier ist eine 
Zweckbindung der Mittel vorgese
hen.

Das grundsätzliche Problem aller 
Ergänzungsabgabemodelle liegt 
darin, daß dadurch stets auch die In
vestitionen getroffen werden. Eine 
Beschränkung dieser Ergänzungs
abgabe auf die Einkommensteuer 
(ohne Körperschaftsteuer) würde 
dieses Problem nicht vollständig lö
sen und zudem Personen- gegen
über Kapitalgesellschaften steuer
lich diskriminieren.

Unter verteilungspolitischen Ge
sichtspunkten besitzt dieses Instru

ment allerdings für viele den 
„Charme“ , eine in weiten Bevölke
rungskreisen geforderte gerechte 
Verteilung der Einigungslasten her
beizuführen. Der verteilungspoliti
sche Aspekt dieser Vorschläge darf 
deswegen nicht unterschätzt wer
den. Er spielt in der politischen Dis
kussion wie auch in der Öffentlich
keit (Wähler) eine dominierende 
Rolle. Tenor: Den „breiten Schul
tern“ sind zusätzliche Lasten eher 
zuzumuten.

Zwangsanleihe für
Höherverdienende

Dieser vom FDP-Vorsitzenden 
Graf Lambsdorff jüngst ins Gespräch 
gebrachte Vorschlag dürfte bereits 
aus rein verfassungsrechtlichen 
Gründen kaum Realisierungschan
cen haben. So hat das Bundesver
fassungsgericht im November 1984 
das Investitionshilfeabgabegesetz 
vom Dezember 1982 für verfas
sungswidrig erklärt. Dabei ging es 
um eine unverzinsliche Abgabe zur 
Förderung des Wohnungsbaus für 
Besserverdienende. Die Verfas
sungsrichter hatten sie u. a. abge
lehnt, weil sie darin eine Verletzung 
des Äquivalenzprinzips sahen: Ein
zelne Personengruppen dürfen nur 
dann mit einer Sonderabgabe be
lastet werden, wenn dieser Abgabe

auch ein spezieller Vorteil gegen
übersteht (Grundsatz der Gruppen
homogenität).

In Frage käme deshalb wohl nur 
eine auf freiwilliger Basis zu zeich
nende Anleihe. Will sich der Staat 
über diesen Weg „billige“ Finanzie
rungsmittel verschaffen, müßte die 
Verzinsung einer derartigen Anleihe 
unter dem Marktzinssatz liegen. Es 
ist allerdings zu bezweifeln, daß in 
diesem Fall ausreichende Mittel Zu 
sammenkommen. Zu empfehlen 
wäre deshalb, die Effizienz dieses 
Instruments durch eine Werbekam
pagne (moral suasion) zu erhöhen. 
Denkbar wäre jedoch auch, den ver
gleichsweise niedrigeren Coupon 
mit Steuervorteilen auszustatten, die 
erst in späteren Jahren wirksam wer
den, um so das Finanzierungspro
blem zeitlich zu strecken.

Neuer Lastenausgleich

Dieser vom Bundespräsidenten 
vorgetragene Vorschlag sieht vor, die 
Vermögenserträge bzw. die Vermö
gensbestände mit einer Zusatzab
gabe zu belasten. Konkret schlägt er 
vor, Wertpapiere, Bankguthaben und 
Versicherungsguthaben in West
deutschland mit einer Vermögens
abgabe zu belegen.

Sofern dieser neue Lastenaus
gleich eine Belastung der Vermö
genserträge vorsieht, stellt eine der
artige Maßnahme nichts anderes dar 
als eine zusätzliche Kapitalertrag
steuer. Da Geldkapital bekanntlich 
international mobil ist, muß mit um
fangreichen Ausweichreaktionen ge
rechnet werden. Sollte als Reaktion 
auf eine derartige Maßnahme das in
ländische Zinsniveau steigen, stellt 
sich die Frage, ob der Fiskus hier
durch überhaupt netto profitiert. Ein 
zinsinduzierter Crowding-out-Effekt 
hätte zudem negative „allokative 
Folgewirkungen“. Private Investoren 
würden durch das höhere Zinsniveau 
abgeschreckt und das Investitions
volumen sowie die Investitionsfähig
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keit müßten sich insgesamt verrin
gern.

Stellt man beim Lastenausgleich 
auf die Vermögensbestände ab, so 
wird nach Äußerungen des BMF hier
durch vor allem das Betriebsvermö
gen betroffen, das gegenwärtig ei
nen Anteil am vermögensteuer
pflichtigen Vermögen von 75% hat. 
Auch durch diese Maßnahme wür
den also Investitionen und Arbeits
plätze belastet.

Weit investitionsfreundlicher wäre 
dagegen ein Lastenausgleich, der 
auf das immobile Grundvermögen 
abstellt. Dies würde zugleich ein hö
heres Maß an Steuergerechtigkeit 
mit sich bringen, da die aktuellen 
Einheitswerte deutlich unter den Ver
kehrswerten liegen und diese Ver
mögenswerte somit erheblich niedri
ger besteuert werden als andere Ver
mögensarten. Zudem ist in dieser 
Variante keine Kapitalflucht wie beim 
mobilen Vermögen möglich.

Investitionshilfeabgabe

Dieser Vorschlag ist von den Sozi
alausschüssen der CDU unterbreitet 
worden. Sie fordern, ertragsstarke 
Großunternehmen sollten auf die im 
Zuge der Wiedervereinigung erziel
ten „Sondergewinne“ eine zweckge
bundene Abgabe für mittlere und 
kleine Betriebe in den neuen Bun
desländern leisten. Ein derartiger 
Vorschlag ist ökonomisch und fi
nanzpolitisch wenig sinnvoll.

Bereits die Ausgangsüberlegung 
der Sozialausschüsse zeugt von ei
nem unökonomischen, buchhalteri
schen und stationären Verteilungs
denken. Argumentiert wird, die „Son
dergewinne der ertragsstarken Groß
unternehmen“ würden nicht in ent
sprechende Investitionen nach Ost
deutschland zurückfließen. Sie soll
ten deshalb abgeschöpft und in die 
neuen Länder transferiert werden.

Schon die Ermittlung dieser 
„windfall profits“ dürfte auf kaum

überwindbare Schwierigkeiten sto
ßen. Bekanntlich sieht man weder 
dem Jahresabschluß noch dem 
Cash-flow eines Großunternehmens 
an, aus welchen Einzeltransaktionen 
er sich zusammensetzt. Hinzu 
kommt, daß die Unternehmen je 
nach Branchen ganz unterschiedlich 
von dem Wiedervereinigungs-Boom 
begünstigt wurden. Selbst der eini
gungsbedingte Umsatzanstieg im 
operativen Geschäft eines Unter
nehmens ist eine kaum zu isolie
rende Komponente, um daraus die 
Bemessungsgrundlage für die Son
derabgabe zu ermitteln.

Die Identifizierung der belasteten 
und der begünstigten Unternehmen 
ist damit definitorisch unklar und in 
der Praxis ohne langwierige Rechts
streitigkeiten nicht durchzuführen. 
Hinzu kommt, daß auch gegenüber 
diesem Vorschlag die verfassungs
rechtlichen Bedenken gelten, wie sie 
für eine Zwangsanleihe für Höherver
dienende dargelegt wurden.

Beschränkung des 
Lohnzuwachses

Bundesfinanzminister Theo Wai
gel hat in diesem Zusammenhang 
konkret vorgeschlagen,

□  für drei Jahre den Lohnanstieg 
auf den Anstieg der Lebenshaltungs
kosten zu beschränken,

□  die Unternehmen zu verpflichten, 
ihre Investitionen in den neuen Län
dern bis 1995 jeweils um 25% zu 
steigern,

□  den Staat zu verpflichten, die 
Steuerlast nicht weiter zu erhöhen.

Diese wohlgemeinten Vorschläge 
halten einer kritischen Prüfung kaum 
stand. Sie scheitern schlichtweg 
schon daran, daß in einer freiheitli
chen Wirtschaftsordnung Unterneh
men nicht verpflichtet werden kön
nen, in Ostdeutschland oder an
derswo zu investieren. Denn sie al
leine tragen das Investitionsrisiko. 
Will man das Investitionsvolumen in

Ostdeutschland erhöhen, so muß 
man dort für ausreichend günstige 
Investitionsbedingungen sorgen. 
Dies wäre eine offensive und einzig 
erfolgversprechende Strategie.

Ausblick

Bei näherer Betrachtung entpup
pen sich fast alle jüngeren Vor
schläge zur gerechten Finanzierung 
der deutschen Einheit als ökono
misch und/oder verfassungsrecht
lich problematisch. Es muß deshalb 
oberstes Ziel sein, nicht auf der Ein
nahmenseite, sondern der Ausga
benseite der öffentlichen Haushalte 
anzusetzen, um durch Umschichtun
gen und Einsparungen Mittel frei zu 
bekommen. Einnahmeerhöhungen 
sollten nur als allerletztes Mittel in 
Betracht kommen. Dabei ist darauf 
zu achten, daß die unternehmeri
schen Investitionen so wenig wie 
möglich davon negativ betroffen wer
den.

Generell scheint es verfehlt, in der 
gegenwärtigen Situation mit weitrei
chenden Vorschlägen zu Steuer- und 
Abgabenerhöhungen in die öffentli
che Diskussion zu treten. Denn dies 
nimmt den Druck von der Politik, 
mit Ausgabenumschichtungen und 
Haushaltseinsparungen endlich 
Ernst zu machen. Die mittelfristige 
Finanzplanung hat sich sehr ehrgei
zige Ziele gesetzt, die nur bei äußer
ster Ausgabendisziplin erreichbar 
sind. Der gerade vom Parlament ver
abschiedete Nachtragshaushalt er
höht den Ausgabenzuwachs beim 
Bund für dieses Jahr von ursprüng
lich 5,1 auf 6%. Ein Wachstum der öf
fentlichen Ausgaben unterhalb des 
Zuwachses des gesamtwirtschaftli
chen Produktionspotentials zahlt 
sich letztlich nicht nur finanzpoli
tisch, sondern auch wachstumspoli
tisch aus, weil u. a. die Steuerbela
stungen für die privaten Haushalte 
und Unternehmen dauerhaft niedri
ger ausfallen können.
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